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B 1179

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 
24.07.2014 den Bebauungsplan für das 
Gebiet Burgweinting Nordwest III als 
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Jedermann kann den Bebauungs-
plan mit der Begründung, sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde, einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlan-
gen. Möglichkeit hierzu besteht während 
der Öffnungszeiten für den allgemeinen 
Besucherverkehr beim Stadtplanungs-
amt im Neuen Rathaus, D.-Martin- 
Luther-Straße 1.

Auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs, 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 254, Burgweinting Nordwest III

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungs-
plans schriftlich gegenüber der Stadt 
geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des  
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 

Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird.

Regensburg, 18.08.2014
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom  
11. August 2014 
(Az. 00695/2014 - 02) Herrn Johann 
Sturm die beantragte baurechtliche 
Genehmigung für den Umbau und die 
Sanierung des bestehenden Mehrfamili-
enhauses Bäckergasse 15 (Grundstück 
Fl. Nr. 1 der Gemarkung Steinweg).  
Die Genehmigung beinhaltet den Ausbau 
des Gebäudes mit 5 Wohneinheiten 
sowie die Umgestaltung des westlich 
gelegenen Innenhofbereiches mit den 
dort vorgesehenen Einbauten (Technik-
raum, Freisitz, Mülltonneneinhausung, 
Fahrradabstellplätze). 
Für das Bauvorhaben sind keine zusätzli-
chen Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
erforderlich.
Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 11. August 2014 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfachan-
schrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten  
Bescheid Widerspruch einzulegen.  
Die Klageerhebung durch E – Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus,  
3. Obergeschoss, Zi. Nr. 3.042) während 
der all gemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von  
8.00 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00  
bis 17.30 Uhr) eingesehen werden.  
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1639, wird empfohlen.

Regensburg, 12. August 2014
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 8. August 2014 
(Az. 00330/2014 - 02) Herrn Johann 
Sturm die beantragte baurechtliche 
Genehmigung für den Umbau und die 
Sanierung des bestehenden Mehrfamili-
enhauses Bäckergasse 15 a (Grundstück 
Fl. Nr. 1 der Gemarkung Steinweg).  
Die Genehmigung beinhaltet den Ausbau 
des Gebäudes mit 3 Wohneinheiten 
sowie die Errichtung eines erdgeschossi-
gen Anbaus mit aufgesetzter Terrasse. Im 
westlichen Grundstücksbereich wird ein 
Nebengebäude errichtet, welches als 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Abstellraum für Mülltonnen, Fahrräder 
und als Kellerersatzraum genutzt wird. 
Für das Bauvorhaben sind keine zusätzli-
chen Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
erforderlich.
Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 8. August 2014 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-

chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfach-
anschrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 5. August 2014 
(Az. 00985/2014 - 03) der Evangelisch-
Lutherischen Gesamtkirchenverwaltung 
die beantragte baurechtliche Genehmi-
gung für die Nutzungsänderung des 
Anwesens Prüfeninger Str. 53 von einem 
Wohnheim in ein Bürogebäude (Grund-
stück Fl. Nr. 3607/2 der Gemarkung 
Regensburg). Bestandteil der Baugeneh-
migung ist u.a. die vom Bauherrn 
vorgelegte Nutzungsbeschreibung. 
Danach wird das Anwesen von der 
Psychologischen Beratungsstelle und 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst der 
Diakonie Regensburg genutzt. Durch das 
Bauvorhaben wird kein zusätzlicher 
Bedarf an Stellplätzen ausgelöst.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 5.08.2014 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfach-
anschrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg, schriftlich oder zur 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden.  
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung durch E – Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 

Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus,  
3. Obergeschoss, Zi.Nr. 3.046) während 
der all gemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von  
8.00 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00  
bis 17.30 Uhr) eingesehen werden.  
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1635, wird empfohlen.

Regensburg, 12. August 2014
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin

Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 

Klageerhebung durch E – Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus,  

3. Obergeschoss, Zi. Nr. 3.042) während 
der all gemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von  
8.00 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00  
bis 17.30 Uhr) eingesehen werden.  
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1639, wird empfohlen.

Regensburg, 12. August 2014
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin
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Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A:
14 E 104 –  Raumlufttechnische Anlagen 

nach DIN 18379 

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter  
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A:

14 A 088 –  Landschaftsbauarbeiten nach 
DIN 18320, 2. Bauabschnitt

14 A 098 –  Pflasterarbeiten nach  
DIN 18318, südliche Brück-
torzufahrt

14 A 103 –  Erdarbeiten DIN 18300, 
Entwässerungskanalarbeiten 
DIN 18306, Betonarbeiten 
DIN 18331

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


